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Nach dem Sachsenspiegel waren zur Wahl des deutschen Königs alle Reichsfürsten 
berechtigt. Sechs Fürsten hatten vor allen anderen den Kürspruch abzugeben: die Erz-
bischöfe von Mainz, Trier und Köln sowie der Pfalzgraf bei Rhein als des Reiches 
Truchseß, der Herzog von Sachsen als des Reiches Marschall und der Markgraf von 
Brandenburg als des Reiches Kämmerer. Vom König von Böhmen, dem Schenken des 
Reiches, heißt es, daß er kein Wahlrecht hätte „umme dat he nicht düdesch n'is", weil 
er kein Deutscher ist1. Während des Interregnums (1254/56-1273) wurden die bishe-
rigen „Vorwähler" einschließlich des Königs von Böhmen, also in der reichsrechtlich 
allerdings nicht normierten Siebenzahl, zu den alleinberechtigen Königswählern, als 
welche sie 1257 erstmals bei der Doppelwahl Richard von Cornwallis' und Alfons von 
Kastiliens hervortraten2. „Das Kurfürstenkollegium, dem jetzt auch der König von 
Böhmen angehörte, war somit zur Entstehung gelangt."3 Reichsrechtlich greifbar 
verankert ist es erstmalig in der Goldenen Bulle Karls IV. (1356)4, wobei die Reihen-
folge der Kurfürsten festgelegt ist, wie folgt: Mainz, Trier, Köln, Böhmen, Pfalz, 
Sachsen und Brandenburg. Daran sollte sich im wesentlichen bis zum Westfälischen 
Frieden nicht viel ändern. 1547 ging die sächsische Kurwürde von der ernestinischen 
auf die albertinische Linie über. Einschneidender war allerdings der Verlust der Kur-
würde für Friedrich V. von der Pfalz nach dessen Ächtung im Gefolge der Schlacht am 
Weißen Berge (1620). Mit ihr wurde 1623 Maximilian von Bayern beliehen. Der West-
fälische Friede bestätigte dies, räumte aber dem Pfalzgrafen bei Rhein und seinen 
Nachkommen ein allfälliges Nachfolgerecht in die bayerische Kur im Wege einer Ge-
samtbelehnung mit Bayern ein. Darüber hinaus wurde für die Pfalz eine achte Kur 

1 Sachsenspiegel III57 § 2. - Sch röde r , R . / K ü n ß ber g ,E . v.: Lehrbuch der deutschen 
Rechtsgeschichte. 7.Aufl. Berlin-Leipzig 1932, 515. - C o n r a d , H.: Deutsche Rechts-
geschichte. Bd. 1. Karlsruhe 1954 (Nachdruck 1966), 309. 

2 S c h r ö d e r / v . Künßbe rg 1932,516, der die Vermutung ausspricht, daß „die neue Wahl-
theorie . . . durch ein verloren gegangenes Reichsweistum Wilhelms von Holland aus dem 
Jahre 1256 (in die Reichsverfassung) Eingang gefunden habe". -Siehe auch C o n r a d 11954, 
309 und Bos i , K.: Geschichte des Mittelalters. 2. Aufl. München 1956, 135. 

3 C o n r a d I 1954, 309; zur Entwicklung des Kurfürstenkollegiums seit der Goldenen Bulle 
ders . IL Karlsruhe 1966, 94ff. 

4 Kap. IV. 
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geschaffen und mit dem neueingeführten Erzschatzmeisteramt ausgestattet5. Mit die-
ser ganz knapp gehaltenen Darstellung der Entwicklung des Kurfürstenkollegiums bis 
zum Ende des Dreißigjährigen Krieges sei an die Problematik herangeführt, die mit 
der im weiteren folgenden Dokumentation zusammenhängt und zu der noch einiges 
vorauszuschicken ist. 

Es handelt sich um die Einführung einer neunten Kur, näherhin um das für diese 
Kur zu errichtende Erzamt. Der Gedanke an eine neunte Kur zur Wahrung der kon-
fessionellen Parität tauchte erstmals am Reichstag von 1654 auf6. Eine Initiative in die-
ser Sache ging aber wesentlich später von den weifischen Fürstentümern aus 7, wobei 
das Schwergewicht bei Calenberg lag, dessen Residenz seit 1636 in Hannover war8. 
1665 trat dort Herzog Johann Friedrich 9, der drittälteste Sohn des Herzogs Georg, die 
Herrschaft an, von dem es heißt: „Sein stetes Sinnen blieb auf die Erlangung der 
Kurwürde gerichtet."10 Irgendwelche greifbare Formen hat dieses Streben jedoch 
nicht angenommen. Das geschah erst unter seinem Nachfolger Ernst August, dem 
jüngsten Sohn Herzog Georgs, der nach dem am 8. Dezember 1679 erfolgten Ableben 
Johann Friedrichs die Herrschaft antrat (1679-1698)11. Im zweiten weifischen Für-
stentum, Lüneburg (Celle), regierte 1665-1705 nach dem Tod von Georgs ältestem 
Sohn, Christian Ludwig, dessen Zweitältester, Georg Wilhelm, der zwar keinen gro-
ßen Ehrgeiz hinsichtlich des Erwerbs der Kurwürde an den Tag legte, im Falle der 
Verleihung derselben als der damals an Jahren Älteste aber nicht einfach übergangen 
werden wollte. Diese Einstellung änderte sich erst nach dem Wahltag von Augsburg 
1689/90, von dem gleich zu sprechen sein wird. Georg Wilhelm, der ohne einen Erben 
war, zeigte sich aus „denen pro bono publico bewegenden Ursachen" bereit, „in Wien 
die Lösung der Kurfrage zu Hannovers Gunsten zu betreiben"12. Zum Fürstentum 
Wolfenbüttel, dem dritten selbständigen weifischen Territorium, gewann Ernst 

3 Schröder / v. Künßbe rg 1932, 902 f.- Conrad 111966,94. 
6 Esebeck , Frieda v.: Die Begründung der hannoverschen Kurwürde. Ein Beitrag zur Ge-

schichte des Heiligen Römischen Reichs im 17. und 18. Jahrhundert. Hildesheim-Leipzig 
1935, 102 (Quellen und Darstellungen zur Geschichte Niedersachsens 43). Zur religiösen 
Zugehörigkeit daselbst 41 Anmerkung 192. Katholisch: Mainz, Köln, Trier, Böhmen, 
Bayern, Pfalz; protestantisch: Sachsen, Brandenburg. 

7 Seit 1235, da Otto das Kind mit dem Herzogtum Braunschweig-Lüneburg belehnt wurde, 
heißt das Weifenhaus offiziell das Haus Braunschweig-Lüneburg; R o s e n d a h l , E.: König 
Georg V. von Hannover. Hannover 1928, 2. 

8 Schna th , G. u. a.: Geschichte des Landes Niedersachsen. Neuausgabe Würzburg 1973, 32 
(Geschichte der deutschen Länder. Territorien-Ploetz, Sonderausgabe). - Rosendah l 
1928, 3 spricht von „Calenberg, das nachmals berufen sein sollte, der Grundstock des Kur-
fürstentums und spätem Königreichs Hannover zu werden". 

9 Geboren am 25. April 1625; H a v e m a n n , W: Geschichte der Lande Braunschweig und 
Lüneburg. 3 Bde. Göttingen 1853-1857, hier III, 217. 

10 Havemann 1111857,231. 
11 Havemann 1111857,237,284. Ebenda 322: „Eine genaue Bestimmung der Zeit, wann 

zuerst das Augenmerk von Ernst August auf Gewinnung der Kurwürde gerichtet wurde, 
möchte schwer zu ermitteln sein." 

12 v. Esebeck 1935, 16: „Im Dezember 1691 erteilte Georg Wilhelm seinem Geheimen 
Kammerrat von Bothmer die Vollmacht, zusammen mit Limbach in Wien die Lösung der 
Kurfrage zu Hannovers Gunsten zu betreiben." 
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August niemals ein positives Verhältnis13. Erst 1706 wird es zur Anerkennung der 
hannoverschen Kur gezwungen14. 

1689/90 fand zu Augsburg ein Kurtag statt, in dessen Verlauf Leopolds I. ältester 
Sohn, Joseph (L), am 24. Januar 1690 zum römischen König gewählt wurde15. Auf 
diesem Reichstag trug Ernst August, vertreten durch den Geheimen Rat und Ober-
hofmarschall Franz Ernst Freiherrn von Pláten16, erstmals an den Kaiser öffentlich die 
Bitte um die Verleihung der Kurwürde heran. Er glaubte, sich darauf etwas zugute 
halten zu dürfen, daß er dem von Frankreich und von den Türken bedrohten Kaiser mit 
militärischer Hilfe beigesprungen war17. Zudem hatte Pláten für Augsburg die Wei-
sung, ein Bündnis mit dem Kaiser in die Wege zu leiten18. Bei der Abschiedsaudienz 
für Pláten erklärte der Kaiser, daß ihm die Wahlkapitulation und sonstige Reichs-
gesetze eine sofortige Erledigung der Bitte nicht gestatte. Er wolle aber mit den Kur-
fürsten in Verbindung treten und die Sache weiterhin in Regensburg behandeln lassen19. 

Ernst August ließ nicht locker. Wohl wissend um die militärische Bedrängnis des 
Kaisers im Südosten machte er diesem ein Angebot, in dem eine ewige Union mit dem 
Erzhaus Österreich sowie eine Truppenhilfe für Ungarn an erster Stelle standen, er-
wartete aber seinerseits als Gegenleistung die Kurwürde20. Es gab lange Verhandlun-
gen in Wien, bei denen u. a. das zu stellende Truppenkontingent sowie der Beitritt 
Hannovers zur Großen Allianz gegen Frankreich eine Rolle spielten. Der Not gehor-
chend entschloß sich der Kaiser schließlich, ohne Zustimmung der Kurfürsten den so-
genannten Kurtraktat am 22. März 1692 zu unterzeichnen. Diesem waren der ewige 
Unionspakt sowie zwei Separatartikel gleichen Datums angeschlossen21. Der Kaiser 
sicherte Ernst August und seinen männlichen Nachkommen die neunte Kurwürde 
und - mit ihr verbunden - das Erzbanneramt zu, an dessen Stelle nach Aussterben der 
pfälzischen Kurlinie das Erzschatzmeisteramt treten sollte22. Zudem wollte er um die 
Zustimmung der Kurfürsten und der anderen Reichsstände bemüht sein und den Tag 
der Investitur sowie der Introduktion in das Kurfürstenkolleg festsetzen23. Nicht un-
13 S chna th 1973, 37: „Politisch erschöpft sich Wolfenbüttel durch den von Herzog Anton 

Ulrich seit 1692 mit allen Mitteln betriebenen Kampf gegen die hannoversche Kurwürde." 
14 v. Esebeck 1935,57.- Schnath 1973,37: „1702 wird Wolfenbüttel durch militärisches Ein-

greifen von Hannover und Celle zum Verzicht auf sein Bündnis mit Frankreich, 1706 zur An-
erkennung der hannoverschen Kur gezwungen, auf die es dann 1726 eine Anwartschaft erhält." 

15 v. Esebeck 1935, 11. 
16 v. Esebeck 1935,10 A. 39,11. - Havemann III1857, 323 ff. 
17 v. Esebeck 1935, 5 ff. 
18 v. Esebeck 1935, 1 1 . - Havemann III1857, 311 ff., 318: „So treu und entschlossen wie 

Ernst August war kein anderer Reichsfürst für den Kaiser eingetreten. Drum war's nicht un-
billig, daß er als Dank den Kurhut begehrte." 

19 v. Esebeck 1935, 15. - Conrad II 1966, 95f.: „Die Vorgänge um die Neuerrichtung der 
braunschweigischen Kurwürde um die Wende des 17. zum 18. Jh. zeigen die damals vorherr-
schende Auffassung, daß der Reichstag bei Errichtung eines neuen Kurfürstentums mitwir-
ken müsse." 

20 v. Esebeck 1935, 16ff. 
21 v .Esebeck 1935,23 f. - Havemann III1857, 329 ff.-Beachte auch HHStAR. Leh. A. 

dt. Exp. 20: 22ten Marty 1692 Recessus in puncto Electoratus Luneburgici et auxilý contra 
Turcam und 22Kn Marty 1692 Decretum in puncto Electoratus. 

22 Zu den Erzämtern siehe Conrad II 1966, 77, 95. 
23 v .Esebeck 1935,24. 
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erwähnt sollte hier die von den braunschweigischen Herzögen gegebene Zusage blei-
ben, die von den Habsburgern erstrebte sogenannte Readmission Böhmens beim Kur-
fürstenkollegium zu fördern24. 

Sowohl bei den Kurfürsten als auch bei den Fürsten machte sich eine unerwartet 
starke Opposition gegen den Schritt des Kaisers geltend. Immerhin entschloß sich die-
ser am 19. Dezember 1692 zur Vornahme der Investitur. Damit gab es nunmehr ein 
neuntes Kurfürstentum25. In der offiziellen Sprache trug das Kurfürstentum stets die 
Bezeichnung des Weifenhauses Braunschweig-Lüneburg25a. In der Alltagssprache 
war vom Kurfürstentum Hannover, auch von Kurhannover die Rede, zumal Ernst 
August in Hannover seine Residenz hatte26. Die Territorien, welche von der neunten 
Kur erfaßt wurden, sind im kaiserlichen Recessus in puncto Electoratus Luneburgici 
et auxilý contra Turcam vom 22. März 1692 wie folgt umschrieben: „Zur dieser Neun-
ten Chur sollen des Hertzogthumbs Braunschweig Lüneburg Furstenthümer Zell, 
Calenberg und Grubenhage[n] sambt dene[n] dazu gehörige[n] Graffschaften Hoya 
und Diepholtz, auch übrigen gedachter beeder Gebrüder LL[ieb]d[en] [d. s. Georg 
Wilhelm und Ernst August] zugehörige[n] lande[n], ämbterefn], stückhe[n] und per-
tinentefn], ewig und unzertrennlich, so lang eine mannliche Eheliche Descendentz 
von S[eine]r. L[ie]bd[en]. Herzogefn] Ernesto Augusto vorhande[n], gehöre[n], und 
unter dene[n] lande[n] dieser neunte[n] Chur sambt und sonders begriffe[n] seyn."27 

Was zur Ausübung der mit der Kurwürde verbundenen Rechte noch ausstand, das 
war die Einführung in das Kurkolleg. Dies war aber nur mit dessen Einwilligung mög-
lich. „Einführung ins Kurkolleg und damit Sitz und Stimme auf dem Reichstag zu er-
wirken, das war Ernst Augusts nächstes Ziel und ergab sich als dringendste Aufgabe 
für die Gesandten am kaiserlichen Hof."28 Er sollte die Erreichung dieses Zieles nicht 
erleben. 1698 starb er. Am 7. September 1708 konnte sein Nachfolger Georg Ludwig 
in das Kurkolleg eingeführt werden. 

Im Kurtraktat von 1692 war dem Kurfürsten von Braunschweig-Lüneburg das Erz-
banneramt als Erzamt zugedacht29. Dies blieb aber nicht unwidersprochen, da Würt-
temberg erklärte, daß die von ihm verwahrte Sturmfahne dem Reichsbanner gleichzu-
setzen sei29a. Als Georg Ludwig am 6. Januar 1699 mit Braunschweig-Lüneburg be-

24 Näheres siehe P e t e r k a , O.: Rechtsgeschichte der böhmischen Länder. Bd. 2. Reichen-
berg 1928 (Neudruck Aalen 1965), 144. 

25 v. Esebeck 1935, 31. - Schwar t e , C : Die Neunte Kur und Braunschweig-Wolfen-
büttel. Münster 1905, 33. 

25a Siehe bereits oben Anmerkung 7. 
26 Meier , E. v.: Hannoversche Verfassungs- und Verwaltungsgeschichte 1680-1866. 2 Bde. 

Leipzig 1898/99 (Neudruck 1973), hier 1, 77. - Schnath 1973, 34, 36. 
27 Siehe oben Anmerkung 21. -Auch H e i n e m a n n , O. v.: Geschichte von Braunschweig 

und Hannover. 3 Bde. Gotha 1884-1892, hier III, 148. 
28 v .Esebeck 1935,34. 
29 K lübe r , J. L.: Über Einführung, Rang, Erzämter, Titel, Wappenzeichen und Wartschilde 

der neuen Kurfürsten. Commentar und Supplement zu dem 31. §. des Reichsdeputations-
hauptschlusses vom 25. Febr. 1803. Erlangen 1803, 35 ff. zählt insgesamt 22 Vorschläge auf, 
die für ein kurbraunschweigisches Erzamt gemacht wurden. - Zum folgenden siehe die ent-
sprechenden Reichslehnbriefe in HHStAR. Leh. A. dt. Exp. 20 und v. Esebeck 1935,104 ff. 

29a [Kulpis , J. G. v.:] Gründliche Deduction Daß dem HochFürstl. Haus Würtemberg das 
Reichs-Pannerer oder Reichs-Fendrich-Ambt, Praedicat und Insigne, schon von etlichen 
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lehnt wurde, änderte sich nichts. Nach der Ächtung Max Emanuels von Bayern und 
dem Vorrücken des pfälzischen Kurfürsten Johann Wilhelm in dessen Kurstelle, wel-
che die zweite war, wurde die achte pfälzische Kurstelle, der das Erzschatzmeisteramt 
zugeteilt war, frei. Um die bewarb sich beim Kaiser Georg Ludwig. Die Verhandlun-
gen darüber, auf die hier im einzelnen nicht eingegangen zu werden braucht, zogen 
sich hin. Erst am 12. April 1710 war es so weit, daß Braunschweig-Lüneburgs Beleh-
nung mit diesem Amt erfolgen konnte. Damit war aber der Streit um das Erzschatz-
meisteramt nicht beendet, da der Pfälzer das Amt weiterhin für sich in Anspruch 
nahm. Um den Auseinandersetzungen ein Ende zu bereiten, sollte sich nach des Kai-
sers Vorschlag Braunschweig-Lüneburg ein anderes Amt wählen. Zur Diskussion 
standen das Erzstallmeisteramt, das Obristenhofmeisteramt und das Erzsilberkäm-
merlingamt. Braunschweig-Lüneburg beharrte aber auf seinem Erzschatzmeisteramt. 
„Als 1777 die wittelsbachische Linie in Bayern ausstarb und Karl Theodor von der 
Pfalz die Länder des Bayern erbte, erlosch von selbst jeder Anspruch der Pfälzer auf 
das braunschweigische Erzamt."30 

Zur Diskussion um das an Braunschweig-Lüneburg zu verleihende Erzamt trug u. 
a. auch der Gräflich Schaumburg-Lippische Rat Johann Christoph Erich Springer31 

mit einem Vorschlag bei, den er in einem Schreiben an den Reichsvizekanzler, den 
Fürsten Rudolf von CoUoredo, richtete. Es findet sich in dem im Haus-, Hof- und 
Staatsarchiv Wien verwahrten Reichsarchiv in einem Teilfaszikel des Bestandes 
„Thronbelehnungen, Zeremonialanstände 2" unter der Bezeichnung „Kurfürstliche 
Thronbelehnungen und Ceremonialanstände überhaupt, auch in specie die Kur-
Braunschweigische Belehnungs- und Erz-Amts-Sache 1769". Das Archivale umfaßt 
das an den Reichsvizekanzler gerichtete Schreiben mit zwei Anlagen, von denen die 
erste überschrieben ist „Gedanken von einem neuen Erz-Amte des H. R. Reichs", die 
zweite ist ein „Nachtrag zu den Gedanken über ein neues Erz-Amt". 

Im Schreiben an den Reichsvizekanzler sagt Springer, was ihn zu diesem seinen Un-
terfangen bewogen hat. Er hat eine größere, zur Publikation bestimmte Abhandlung 
geschrieben, in der er seine Gedanken zur Erfindung eines neuen Erzamtes für Kur-
Braunschweig niedergelegt hat. Einen Auszug dieser Abhandlung legt er hiermit dem 
Reichsvizekanzler zur Beurteilung vor. Nur wenn dieser den Inhalt für beachtenswert 
ansieht, wird er die Drucklegung angehen. 

Die erste Anlage befaßt sich zunächst damit, welche Eigenschaften das Amt haben 
müßte und welche es nicht haben dürfte, um dann die Gegenstände und Verrichtun-
gen festzustellen, die dem Amt eigen zu sein hätten. Es werden drei Abwege genannt, 

Seculis her rechtmässig zustehe und dahero ohne Kränckung desselben althergebrachter Prä-
rogativen, keinen andern Chur- oder Fürsten erst neuerlich verliehen werden könne. [Stutt-
gart] 1693. 
[L e i b n i z, G.W.:] Wechsel-Schrifften vom ReichsBannier, in sich haltend einen Beweiß 
vom Unterscheid zwischen demselben u. der Würtembergischen Sturm-Fahne, dann ferner 
die Hoch-Fürstl.Würtembergische Deduction samt deren Beantwortung. [Hannover] 1694. 

30 v .Esebeck 1935, 111. 
31 Die Lebensdaten von Johann Christoph Erich Springer finden sich bei H a n s e l , W.: 

Catalogus Professorum Rinteliensium. Rinteln 1971, 46 f. Dort auch weitere Literatur und 
Quellen. Freundliche Mitteilung des Niedersächsischen Hauptstaatsarchivs. 
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die bei Festlegun g des Amtes zu vermeide n wären . An erster Stelle wird gefordert , daß 
es ein officium palatinu m sein müsse. Palatinu s bedeute t hier zum palatium , d. i. der 
kaiserlich e Palast , gehörig 32, d. h . es müsse ein kaiserliche s Hofam t sein. Ein zweiter 
Abweg wäre, wenn ma n unte r einem neue n Name n ein Erzam t vorschlüge , das fak-
tisch schon vorhande n ist. An dritte r Stelle wird die Einführun g eines Amtes abge-
lehnt , das der Würd e des Kurfürstenkollegium s widerspräche . Im folgenden werden 
in sieben Punkte n die Gegenständ e un d Verrichtungende s neue n Erzamte s festgestellt. 
An erster Stelle wird gefordert , daß das Amt einen wohlklingenden , die Verrichtun g 
desselben anzeigende n Name n habe . Fü r das Amt dürfte n zweiten s nich t erst neu e 
Gegenständ e der Verrichtun g gefunden werden .Di e Verrichtunge n bei der kaiserliche n 
Tafel müßte n dritten s auf den Name n des Amtes Bezug haben , könnte n sonst aber 
willkürlich sein. Da s Werkzeu g der Verrichtun g müßt e vierten s einen solchen Wert 
haben , der es rechtfertigt , dasselbe post festům an den Erbbeamte n weiterzugeben . 
Fünften s sollte das Erzam t so beschaffen sein, daß es der Kurfürs t an seinem Ho f als 
Erbam t einführe n könnte . Sechsten s sollte das Erzam t ein solches sein, zu dem scho n 
ein Erbam t vorhande n sei. Schließlic h verlangt Springe r siebentens , daß der neu e Erz -
beamt e in der Prozessio n zur Krönun g ein Reichskleino d vortrage , das bisher kein an-
dere r vorgetragen ha t un d zum Wesensbestan d der Krönungszeremoni e gehört . 

Zwei Frage n werden von Springe r noc h aufgeworfen. Di e erste geht nac h den bei 
der Tafel noc h übrigbleibende n Gegenständen , die zur Verrichtun g des neue n Erzam -
tes geeignet wären . Di e zweite richtet  sich auf ein Krönungskleinod , das noc h frei 
wäre, um in der Prozessio n vorangetrage n werden zu können . Di e erste wird dahinge -
hen d beantwortet , daß die Verrichtun g des neue n Erzamte s darin zu bestehe n hätte , 
die Kron e von den Abgeordnete n aus Nürnberg , die sie zum Krönungsor t bringen 3 3, 
für so lange in Empfan g zu nehmen , bis sie der Erzschatzmeiste r zum Vortragen in 
Empfan g nimmt . Vor der Mahlzei t wäre die Kron e auf ein Kissen, das auf einer silber-
nen Platt e läge, auf einen Nebentisc h zu setzen . Nac h dem Krönungsmah l hätt e der 
neu e Erzamtsträge r die Kron e wieder den Nürnbergische n Abgeordnete n zu über -
geben, der Verwahrun g derselben beizuwohne n un d einen Schlüssel des betreffende n 
Behältnisse s zu sich zu nehmen . Von dahe r könnt e dem neue n Erzam t die Bezeich -

32 H ab el , E.: Mittellateinische s Glossar . 2. Aufl. Paderbor n 1959, 270. -  Beacht e dazu auch 
Klu b er 1803, 24, wo es mit Bezug auf die Vorschläge eines neuen Erzamte s für Kurbraun -
schweig heißt : „Da s neue Erzam t sollte 1) ein alte s Reichs-Ho f am t , kein Staatsamt , oder 
wenigstens aus einem solchen abgeleitet werden . Es solle 2) unte r einem wi rk l i c h bes te -
hende n E r z a m t e weder begriffen noch einem solchen untergeordne t oder damit ver-
wandt seyn. Auch sollte 3) es nich t schon als R e i c h s a m t , ohn e gerade Erzamtzuheissen , 
derma l Eigenthu m einer erlauchte n Famili e seyn." 

33 Die Reichskleinodie n wurden bis 1796 in der freien Reichsstad t Nürnber g verwahrt, der die 
Kronhu t oblag. Fi l l i t z, H. : Krone : HRG2 , 1216. -  Dazu sei ergänzen d Klübe r 1803, 
35 zitiert : „Zu N ü r n b e r g , wo der kaiserliche Krönungs-Ornat , und der größte Theil der 
Reichskleinodie n und Reichsheiligthüme r oder Reliquien aufbewahrt wird, ist eine eigene 
R e i c h s - K r o n g a r d e (Officianten) . Sie besteht aus patriciatische n Magistratspersonen , 
die den Titel führen : kaiserlicher Rath , Kronhüte r und Verwahrer der Reichskleinodien . Zur 
Kaiserkrönun g sendet Nürnber g eine sogenannt e K r o n g e s a n d t s c h a f t . Der ältere 
geheime Rath ernenn t zwei Mitgliede r seines Collegii zu Krongesandten , nebst einem 
Losung- und Finanzrath , einem Cavalier, dem die Oberaufsich t über die Suite aufgetragen 
wird, acht Croncavaliere n und einem Gesandtschafts-Sekretär. " 
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nun g Erzkronhüteram t als recht e Benennun g zustehen 3 4. Als Vorbilder will Springe r 
die Custode s Corona e nehmen , wie es sie im Königreic h Pole n un d „in meh r andere n 
grosen Reichen " gegeben hätte 3 5 . Zu r zweiten Frage , nämlic h der nac h dem Kleinod , 
„da s von dem neue n Erzbeamte n vorangetrage n werden könnte" , verweist Springe r 
auf den Ring , der zu den Reichsinsignie n gehörte 3 6. 

Auf Grun d der so angestellte n Überlegunge n forder t der Verfasser schließlich , daß 
das von ihm erfunden e Erzam t mit keine m andere n in Kollision geriete bzw. den an-
dere n Erzämter n un d den Städte n Nürnber g un d Aachen kein Abbruch an ihre n Ver-
richtunge n un d Funktione n geschähe . 

Springe r bringt aber noc h einen Nachtra g zu seinem Vorschlag eines neue n Erz -
amtes , dem unse r besondere s Interess e gilt. In diesem Nachtra g schlägt er vor, daß das 
Königreic h Böhme n mit dem Erzkronhüteram t belehn t werden sollte. E r begründe t 
es damit , daß der Köni g von Böhme n „mi t seiner eigenen Kron e als der erste Kurfürs t 
des Reichs , das Symbolů m der Königliche n Würd e für alle Churfürste n gleichsam an 
der Brust führen " würde . Da s Erzschenkenam t aber will Springe r mit der Ku r Braun -
schweig verbunde n sehen . Böhme n hätt e dan n die Aufsicht über die Kron e un d trüge 
in der Prozessio n nicht s vor, währen d Braunschwei g den „springende n Wein aufzu-
fangen un d nac h der Kaiserliche n Tafel zu bringen" , in der Prozessio n aber den Rin g 
vorzutrage n hätte 3 7 . De r bisherige Erbschenk e Gra f von Altthan n würde zum Erb -

Das Amt eines Erzkronhüter s schlägt auch 34 Jahre später Klübe r 1803, 35 in der Meinun g 
vor, daß es bis dahin „noc h nich t in Vorschlag gebracht worden " ist. 
Was Polen betrifft, dürfte Springer nich t richti g im Bilde gewesen sein, denn dort gab es zwar 
einen Hetma n bzw. Generalwachtmeiste r der Krone , der aber ein Militärbeamte r und als sol-
cher mit militärische n Funktione n in dem Hee r des Königreiche s Polen beauftragt war. Vor-
bildcharakte r für ein Erzkronhüteram t des Königreiche s Polen besaß er nich t (freundlich e 
Mitteilun g von Professor Dr . Leslaw Pauli , Krakau) . -  Auch K u t r z e b a , Stanislaus : 
Grundri ß der polnische n Verfassungsgeschichte . Berlin 1912, kenn t kein königliche s Amt in 
Polen , das mit einer Kronhu t beauftragt gewesen wäre. -  R ö ß i g, C. G. : Abhandlun g über 
die Reichs-Erz-Ämte r und deren nöthig e Verbindun g mit der Churwürde , samt Vorschlägen 
zu neuen Erz-Aemtern , wie auch über die Religionsverhältniss e der neuen Churstimmen . 
Leipzig 1803, 47 schreibt : „Auch das Ungarisch e und vormahlige Pohlnisch e Hof-Ceremo -
nial könne n zu Ideen solcher Erzämte r Stoff geben [...] . In dem Ungarische n findet man einen 
Kronhüte r und in dem vormaligen Pohlnische n einen Krön-Vorschneide r von Pohle n und 
auch einen Vorschneide r von Lithauen. " -  Zum Amt des Kronhüter s in Ungar n siehe R a d -
vánszky , A.: Das Amt des Kronhüter s in Staatsrech t und Geschicht e Ungarns . Ungarn -
Jahrbuc h 4 (1972) 27-45. -  Siehe auch Zed i e r , J. H. : Große s vollständiges Universal-Lexi -
kon. Halle-Leipzi g 1733 (Nachdruc k Gra z 1961) Bd. 6, 1721. -  Zum Amt eines Vorschnei -
ders ist zu bemerken , daß sich das Amt eines Erzvorschneider s auch unte r den von Klübe r 
1803, 28 aufgezählten Vorschlägen findet . In einer dazu gehörigen Anmerkun g wird darauf 
verwiesen, daß „Mecklenbur g i. J. 1531 mit der Würde des heil.römische n Reich s Erz-Vor -
schneider s für sich und seine Erben von K. Karl V. belehnt " wurde. Klüber verweist aber 
auch darauf, daß dieses Amt von dem des Erztruchse ß „ressortire" . -  Siehe dazu den Artikel 
Truchse ß bei H a b e r k e r n , E. /  Wal lach , J. F. : Hilfswörterbuc h für Historiker . 
2. Aufl. Bern-Münche n 1964, 623. 
C o n r a d 11954,317.- Schramm , P. E.: Herrschaftszeiche n und Staatssymbolik . Bd. 3. 
Stuttgar t 1956, 901 (Schrifte n der Monument a Germania e historic a 13/111). 
Zum kaiserlichen Ring beacht e E i c h m a n n , E.: Die Kaiserkrönun g im Abendland . Bd. 2. 
Würzburg 1942, 98: „Boso berichte t zu 1155 nur mehr von der Übergab e von Schwert , 
Szepter und Kron e und Gottfrie d von Viterbo (1190) nenn t den Ring unte r den kaiserlichen 
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k ronhü te r werden , Braunschweig-Lüneburg aber müß te einen neuen Erbschenken 
erhalten. 

Die Archivalien verraten nichts über das Schicksal, das der Eingabe Springers am 
kaiserlichen H o f widerfahren ist. H . G . Scheidemantels „Schreiben an die Staats- und 
Lehnrechtsgelehrten in Teutschland" (Leipzig 1782, 842) nennt einige Schriften, „in 
welchen zu einem neuen Erzamte allerhand Vorschläge geschehen s ind". Johann 
Chr i s toph Erich Springer ist dor t nicht e rwähnt . A n den Erzämtern hat sich in dem 
von ihm vorgeschlagenen Sinne nichts geändert . D e r König von B ö h m e n ist als Kur-
fürst Erzschenk, der H e r z o g von Braunschweig-Lüneburg als Kurfürst Erzschatz-
meister geblieben. N a c h Lage der Dinge müssen wi r annehmen, daß die Eingabe zu 
den Ak ten genommen w u r d e . 

Im folgenden ist das Archivale zu diesem Thema im Original wiedergegeben. 

Durchlauchtigster Fürst, 
Gnädigster Fürst und Herr! 

Ew[er] Hochfürstfliche] Gnaden erlauben gnädigst, daß ich einen unvorgreiflichen Gedanken 
zu Höchst Dero erleuchteten Einsicht und allenfalsigen Unterstüzung unterthänigst hier vor-
legen darf. Er betrift Ew[er] Hochfürstflichen] Gnaden hohe Reichsfunction in besondern Ver-
stände, nemlich die Erfindung eines neuen Erz-Amtes; welches mich dann auch gleichsam 
berechtiget, Höchst Ihro zu behelligen, da es sonst eine unverzeyhliche Kühnheit seyn würde. 
Es ist der kurze Innhalt einer grössern Abhandlung, die ich dem Drucke übergeben wollte, wo-
mit ich aber blos deswegen noch angehalten habe, weil ich befürchtete, daß, wenn der Gedanke 
irgend Beyfall finden und von folge zu seyn verdienen sollte, die voreilige publication leichtlich 
dem besten Erfolge hinderlich seyn könnte. 

Ehe und bevor ich also bemerket haben werde, ob auch Ew[er] Hochfürstfliche] Gnaden den 
Gedanken einiger Aufmerksamkeit werth achten, werde ich mich nicht unterfangen, ihn durch 
den Druck bekannt zu machen. Im übrigen würde ich auch nicht ermangeln, solchen vorerst an 
die Behörde nach London oder Hannover gelangen zu lassen und mich glücklich genug schät-
zen, wenn ich dadurch Gelegenheit geben könnte, zu zeigen, wie heilig einem jeden Bürger der 
Teutschen gelehrten Welt die Pflicht seyn müsse, die Patriotischen Gesinnungen und Verbin-
dungen seines glorwürdigsten allerdurchlauchtigsten Reichs Oberhauptes bey aller Gelegenheit 
in tiefster Ehrfurcht zu erkennen und seine eigene Bemühungen nach diesem Tone zu stimmen. 

Ew[er]. Hochfürstlfichen] Gnaden empfele zu höchsten Hulden mich submissest, mit un um-
schränktester Verehrung beharrend 

Durchlauchtigster Fürst, 
Gnädigster Fürst und Herr! 

Ew[er]: Hochfürstlfichen] Gnaden 
unterthänigst gehorsamster Knecht 
Johann Christoph Erich Springer, 

Gräflfich] Schaumburg-Lippischer Rath 

Alverdissen in der Grafschaft Lippe den 18.n febr[uarii] 1769. 

Insignien nicht mehr." - F i l i i t z , H . : Die Insignien und Kleinodien des Heiligen Römi-
schen Reiches. Wien-München 1954, führt weder unter den Aachener noch unter den Nürn-
berger Insignien einen Ring an. - A u c h S c h n e l b ö g l , J.: Die Reichskleinodien in Nürn-
berg 1424-1523. MVGN 51 (1962) 70-159, nennt keinen Ring unter den Reichskleinodien. -
K l ü b e r 1803, 38 schreibt aber zur Frage der Verrichtung eines neuen Erzamtes bei der Kai-
serkrönung: „Es ist schon ehedem der Vorschlag geschehen, den kaiserlichen Ring zu einem 
Krönungs-Insigne zu erheben und die Aufbewahrung und Ansteckung desselben an den Fin-
ger des Kaisers, bei der feierlichen Krönungshandlung, einem Erzbeamten zu übertragen. 
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Anlage 1 

Gedanke n von einem neue n Erz-Amt e des H . R. Reichs . 

Bey der Erfindun g eines neue n Er z Amtes, wofür Ihr o glorwürdigst Regierend e Kayserfliche ] 
Maj[estä] t in der neueste n WahlCapitulatio n allergnädigst zu sorgen auf Sich genomme n haben , 
müssen vorerst die Abweege bestimme t werden , die ma n zu vermeide n hat , ehe die Gegenständ e 
un d Verrichtunge n des ErzAmte s fest gestellet werden . De r erste Abweeg ist wohl dieser, 
daß man auf kein officium verfalle, welches kein palatinu m wäre. Ein Fehler , den ma n gleich 
empfinde n kan , wenn ma n die Verrichtunge n der übrigen Er z Aemte r dagegen hält ; ma n emp -
findet ihn , sobald ma n sich ein Er z Panne r Amt , Er z Admirál- Amt, Erzjägermeister =  ErzStall -
meiste r Amt gedenket ; ma n weiß gleich, daß der Röme r un d die Domkirch e zu Frankfur t zu den 
Verrichtunge n dieser Aemte r zu enge un d zu unbeque m sind . Ein andere r Abweeg ist dieser , daß 
man nich t unte r einem neue n Nahme n ein Erz=Am t vorschlage, welches scho n vorhande n wäre: 
So gieng es mi t dem ErzPanne r Amte un d so würde es gehen , wenn man ein Hofmeiste r Amt , 
ein Ceremonie n Meiste r Amt , ein Küche n ode r Kellermeiste r Amt vorschlagen wollte. Ma n ha t 
sich aber auch dritten s zu hüten , daß ma n nich t auf eine unwürdig e Erfindun g verfalle, die zwar 
mi t keine m ander n Er z Amte , aber um so vielmeh r mi t der Würd e des ganzen hohe n Chur-Fürst -
lichen Collegium s in Collisio n stünde ; von dieser Art wäre Pachelbel s von Geha g Vorschlag ei-
nes ErzFlaschenmeisterAmt s (:Archi-Buticularii: ) gewesen. Diese Cautele n vorausge-
setzt komm t es darau f an , daß 1.) der Nähm e des Amtes nicht s widrig klingende s habe , sonder n 
dem Geschmack e ähnlic h sey, den ma n überhaup t in den übrigen Nahme n dieser hohe n Aemte r 
gleich bemerke n kan ; er mu s anti k seyn, aber nich t so antik , daß ihn nieman d verstehe n kan ; er 
mu s in unsere r Sprach e gegründe t seyn un d gleich einen klaren Begriff von der HauptVerrich -
tun g des Er z Amtes geben; also nich t so antik , daß über die Bedeutun g des Worte s der Antiqua -
rius un d der Kritike r erst ihre Weisheit üben müsten . 2.) müst e es ein Amt seyn, für welches bey 
einem Kayserliche n Hoflager , wobey ma n sich insonderhei t die Wahl un d Krönungs-Feyerlich -
keit vorzustelle n hätte , nich t erst neu e Gegenständ e der Verrichtunge n erfunde n werden mü -
sten ; die Verrichtunge n könne n imer ne u seyn, wenn ein ErzStallmeiste r -  wir wollen un s diesen 
Nahme n nu r so lange einbilde n - erst eine Schul e mi t Pferde n vor Tafel mache n sollte; hingegen 
ein Erzvorschneide r Amt , wenn dieses nich t mi t ander n Aemter n in Collisio n stünde , würde 
zwar eine neu e Ceremoni e aber keine n neue n Gegenstan d erfordern . 3.) müste n zwar die Ver-
richtunge n an der Kayserliche n Tafel ode r währen d derselben auf den Nahme n des hohe n Amtes 
ihre Beziehun g haben , aber die Verrichtunge n ausser der Mahlzei t bey der Processio n ode r sonst 
könne n willkührlich seyn, weil die hohe n Erzbeamte n unte r sich im Rang e gleich sind un d an der 
Commandantenschaf t des Allerhöchst-Kayserliche n Hofes , wenn man so sagen könnte , glei-
che n Thei l haben ; es könnt e also der Reich s Apfel, der von Chu r Bayern getragen wird, auch von 
Chu r Brandenbur g un d der Zepte r von Chu r Bayern getragen werden , weil keine s von diesen 
Kleinodie n ein redende s Symbolů m des Amtes ist; blos bey dem MarschallAmt e ist das Schwerd 
als ein öffentliche s Kennzeiche n dieses Amtes durc h das teutsch e Alterthu m eingeführt , der an 
allen Höfe n bey grossen Feyerlichkeite n nachgeahme t wird. 4.) mu s nac h den Gesetze n der 
Ähnlichkei t die neu e symbolisch e Verrichtun g so beschaffen seyn, daß das Werkzeuc h davon 
einen gewissen Werth habe , der nac h der Verrichtun g dem Unter - ode r Reich s Erb-Beamte n zu-
geeignet zuwerde n verdiene , so bekomm t der Er b Schenk e dasLavoir 3 8 den Crystallene n Becher , 
der Er b Kämere r das Lavoir , der Er b Truchse s die silbernen Schüsseln , der Erbmarschal l das 
Habe r Maas ; der Er b Schazmeiste r bekomm t zwar nicht s von seinem vorgesezten Er z Amte , 
aber das Er z Amt ha t doc h denselbe n Aufwand mit dem Gel d auswerfen . 5.) Sollte es fast auch 
ein Amt seyn, das ein Churfürs t eben sowol an seinem Hof e selbst als ein ErbAm t einführe n 
könnt e un d bey der Königliche n - Würd e der Chu r Höf e scheine t dieser Charakte r gar keine 

Als Symbo l der Verlobun g des Kaisers mi t dem Staate , zwischen welchem un d ihm , von nu n 
an eine unveränderlich e Einhei t des Zweckes , sonac h des Willens, der Kraftäußerun g un d des 
Interesse s herrsche n soll, wäre jene Handlun g gewiß eine der edelsten un d bedeutungs -
vollsten. " 
Sic! Da s Lavoir mu ß wohl aus Versehen hier herei n geraten sein. 
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Schwierigkeit zu haben; es gibt indeßen Fälle, die wenigstens dem Nahmen und der Gewohnheit 
nach eine Ausnahme machen möchten, ein solcher Fall wäre, wenn in dem Nahmen eines Erb-
Amtes an dem Hofe eines Churfürsten eine unmittelbare Beziehung auf den Königlichen Nah-
men läge; doch würde dieser Umstand die Haupt-Sache nicht hindern, weil die Bestellung der 
eigenen HofAemter keine Reichs Sache ist und z. E. auch Chur-Pfalz und Chur Braunschweig 
keine ErbSchazmeister an ihren Höfen haben. 6.) müste das neue ErzAmt kein solches seyn, 
wozu schon ein Erb Amt vorhanden wäre, weil man kein Erb- oder Unter Amt kennt, welches 
nicht unter einem Ober- oder ErzAmte stünde: So - könnte man vielleicht auf ein Erz ThürHüter 
Amt verfallen, wenn sonst der Begriff dieser Verrichtung die eigentlich überdem militärisch ist, 
und etwan einen LeibGarde-Commandanten voraussezt, den Erzbeamten nicht zu weit von der 
Tafel oder in der Kirche von dem Altar entfernte; aber auch ausserdem ist der Erb Thürhüter ein 
Gehülfe des Erbmarschalls und beyde stehen unter dem Erz Marschall-Amte. 7.) Noch ein Um-
stand ist nicht zu vergessen, daß der neue Erzbeamte in der Procession eines von den ReichsKlei-
nodien vortrage, welches bisher noch kein anderer vorgetragen hat; Es ist aber nicht nöthig, daß 
das Kleinod eine Beziehung auf den Nahmen des ErzAmtes habe, wie es bey dem ErzSchatz-
meisterAmte, welches die Crone vorträgt, das Ansehen hat, soferne man die Crone nach dem 
Werthe des Goldes und der Jubelen für einen Schaz des Reichs halten kan; in symbolischen Ver-
stände gehört sie nicht zum Schaze sondern zur Würde des Reichs. Es müsste aber keines von 
den Heiligthümern, sondern ein Kleinod seyn, welches einen wesentlichen Theil der Krönungs-
Ceremonie ausmacht. Unter den Krönungs Kleinodien ist eigentlich auch kein einiges, woraus 
ein Nähme eines ErzAmtes erkläret - werden könnte, der Reichs Apfel hat mit dem Eßen auf-
tragen und das Schwerd mit dem Zeichen, das dazu gegeben wird, so wenig Verwandtschaft als 
der Zepter mit dem Handbecken. 

Jezt wäre die Frage: was für Gegenstände an der Kayserlichen Tafel noch übrig wären, wobey 
das neue ErzAmt eine würdige Verrichtung finden könnte? und dann was für wesentliche Krö-
nungs Kleinodien noch übrig wären, davon eines in der Procession könnte vorgetragen werden. 
Was die erste Frage betrift, so müste es hier auf eine Ceremonie ankommen, von welcher das 
neue ErzAmt den Nahmen haben könnte. Die Crone wird zwar von dem ErzSchazmeister vor-
getragen; aber ich habe schon gesagt, daß das Vortragen der Kleinodien keine Beziehung auf das 
ErzAmt haben könne. 

Die Crone liegt mit den übrigen Reichs Insignien während der Tafel zur rechten Hand des 
Kaysers Mayfestät] auf einem Neben Tische, ohne, daß dieses würdige Geschäfte, die Crone auf 
diesen Nebentisch und wieder weg in Verwahrung zu bringen einen eben so hohen Aufseher 
hätte, als die Reichs Siegel haben. 

Dieses ist denn also der Stoff meiner Erfindung. Ein Amt, dessen Verrichtungen darin bestün-
den, die Crone von den Nurnbergischen Abgeordneten so lange in Empfang zu nehmen, bis der 
Erz Schazmeister sie zum vortragen annimmt, dann nach der Krönung und vor der Mahlzeit die 
Crone auf ein kostbares Küssen, welches auf einer silbernen Platte liegen könnte, auf den Ne-
bentisch zu sezen und nach der Mahlzeit den Nürnbergischen Abgeordneten wieder zu zu stel-
len, der Verwahrung beyzuwohnen, auch einen Schlüssel zu dem Behältnis zu sich zu nehmen 
würde füglich das 

Erz„Cron"Hüter Amt 
genennet werden können. Dieser Nähme hat so gar nichts sonderbares oder unwürdiges, daß 
nicht nur gleich mit dem Nahmen der Begriff ausgedrückt ist, sondern auch, davon nicht zu ge-
denken, daß man in unserer Sprache die Göttliche Vorsehung unter dem Nahmen eines Hüters 
der Menschen, des Hüters Israels, prächtig zu bezeichnen pflegt; die Custodes Coronae in dem 
Königreich Pohlen auch, wie in mehr andern grosen Reichen grosse weltliche Magnaten und 
Glieder des Reiches sind; und bey den Geistlichen ErzStiftern in Teutschland das Amt des 
Custodis allezeit eine von den ersten Würden des Capituls mit ist. 

Es hindert nichts, daß man mit dem Begriffe des Erz-Schatzmeister Amts vielleicht auch den 
Begriff des ErzCronHüterAmts verbinden könnte; ich habe schon gesagt, daß dieses nur auf 
eine sehr unvollkommene weise möglich sey und ausserdem sind ja auch das Marschall Amt und 
das Kämmerer Amt nach den Verrichtungen, die mit beyden Aemtern an grossen Höfen verbun-
den sind, fast ein Amt, da zu weilen der Obrist Kämmerer, zuweilen der Obrist Marschall der 
erste unter den Hof-Commandanten ist. Es kommt hier blos auf die Verrichtungen an, ob 
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diese scho n nahmentlic h einem ander n ErzAmt e ankleben ; so ist das Vortragen der Cron e nu n 
scho n einma l mit dem ErzSchazmeisterAmt e verbunden ; aber die Verwahrun g der Cron e un d 
die Aufsicht übe r dieselbe liegt nich t in dem Begriffe des ErzSchazmeisters , so wenig als die Ver-
wahrun g des Reich s Apfels in dem Begriffe des Er z Truchsess ; Nich t Inductione s ode r argumen -
tationen , sonder n der Besiz der functione n mache n hier die Sach e aus; auch das Beyspiel von 
Pohle n kan vieles erläutern ; das SchazMeisterAm t un d das CronHüterAm t sind dorte n auch 
zwey ganz verschieden e Aemter ; jenes bezieh t sich auf die Einkünft e des Reich s un d darau f ha t 
auch das Münzenauswerfe n bey dem h.Römische n Reich e seine Anspielung ; dieses aber auf die 
Verwahrun g der Crone , die Stadt , worin sie verwahre t wird, mag diese ode r jene seyn, Gnese n 
ode r Cracau , Nürnber g ode r Aachen . 

De r Aufwand, den das ErzCronhüterAm t bey seiner Verrichtun g zu mache n hätte , möcht e 
also das Küssen un d der silberne Untersa z seyn, worau f die Cron e un d Insignie n zu liegen 
kommen ; un d dieses wäre es auch was dem neue n Erb - ode r Unterbeamten , der aus eine r Braun -
schweigischen familie ode r aus dem hohe n Reich s Adel seyn würde , allezeit zufiele. 

Nu n ist noc h die Frag e zurück , von dem Kleinod , das von dem neue n Erzbeamte n vorgetra -
gen werden könnte . Un d dieses ist der Ring , der bey der Crönun g dem neue n Reich s Beherr -
scher mi t eine r besondere n Ceremoni e an den Finge r gestecket wird. Ein ansehnlic h faconirte s 
Etu i für diesen Ring , welches vielleicht der neu e Erzbeamt e zum Andenke n als einen Zuwach s 
der Reich s Kleinodie n stiften könnte , würde genug seyn, um jenes Kleinod , nemlic h den Ring , 
auff eine m Küssen nebe n dem ErzSchazmeiste r ode r unmittelba r vor ihm vortragen zu können ; 
allenfalls könnt e auch dieses Etu i allezeit dem Erb-Beamte n ode r den Cro n Junker n von Nürn -
berg heimfallen . 

Auf diese Art könnt e nac h meine r kurze n Einsich t ein neue s ErzAm t ohn e Schwierigkei t un d 
ohn e Collisio n mi t ander n ErzAemter n vestgestellet werden . Ein jedes der übrigen ErzAemte r 
bliebe in seinen Verrichtunge n un d functione n un d auc h der Stad t Nürnber g ode r Aache n würd e 
nicht s dabey genommen . 

Da ß an dem eigenen Hof e des ErzCronHüter s nich t auch ein ErbCronhüte r bestellet werden 
kan , diesen Umstan d hab e ich scho n verglichen , eines Theils , daß er hiehe r nich t wesentlich ist 
un d ander n Theil s das Reic h nich t interessirt . 

Da s neu e Wappe n würde ein Rin g ode r eine Cron e seyn. 

Anlage 2 

Nachtra g zu den Gedanke n über ein neue s ErzAmt . 

Wen n es zum Wesen eines ErzAmte s gehörte , daß auch gewisse mi t dem Nahme n relative 
Verrichtunge n extra Palatiu m vor den Augen des Volkes geschehe n müsten , dergleiche n die Ce -
remoni e mi t dem Habe r Ritte , die Beybringun g der Schüsseln von den gebratene n Ochse n un d 
die Auswerfung der Münze n ist; so könnt e die Ide e von der Würd e des neue n Erz-Cronhüte r 
Amts noc h sehr erweiter t werden . 

Di e gekrönt e Chu r Böhme n würde mi t seiner eigenen Cron e diesem Amte einen vorzügliche n 
Glan z geben un d selbst für das ganze Churfürstlich e Collegiu m würde es schmeichelhaf t seyn, 
das ErzCronhüterAm t mi t der Cron e Böhme n verbunde n zu sehen . 

Böhme n würde nich t nu r die Hüteri n der Kayserliche n Reich s Kron e seyn, sonder n auch mi t 
seiner eigenen Krone , als der erste Churfürs t des Reichs , das Symbolů m der Königliche n Würd e 
für alle Churfürste n gleichsam an der Brust führen . 

Dan n könnt e das Chu r Hau ß Braunschwei g mi t dem ErzSchenke n Amte versehen werden , 
für welches eine sehr schicklich e öffentlich e Verrichtun g extra Palatiu m noc h übrig wäre, nehm -
lich in einem silbernen Gefäß e von dem springende n Weine aufzufange n un d nac h der Kayser-
lichen Tafel zu bringen . 

Alles übrige könnt e bleiben ; die Cron e Böhme n trüge wie bisher in der Processio n nicht s vor, 
führt e auch kein Wappe n un d hätt e nu r blos die Aufsicht über die Crone , auf die Art, wie an sei-
ne m Or t davon geredet ist. 
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Der neue ErzSchenke hingegen trüge den Ring in der oben angegebenen Ordnung vor, reichte 
dem Kayser den Trunk und schaffte den Cristallnen Becher an. 

Der bisherige Erb-Schenke Graf von Altthann würde anfangen, ErbCronhüter zu heissen 
und an statt des Bechers die Crone in dem Wappen führen und der neue ErzSchenke würde mit 
einem neuen ErbSchenken versehen werden und das Wappen des ErzSchenken würde der Ring 
bleiben können39. 

Beachte zu den letzten beiden Absätzen einen Wandel gegenüber dem Schluß von Anlage 1. 
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